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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin hatte gegen einen Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 24.
August 2017, mit dem die Rechnung vom 30. Dezember 2015 betreffend das Kind
B.________ genehmigt worden war, Beschwerde an das Appellationsgericht Basel-Stadt
erhoben. Mit Verfügung vom 29. November 2017 stellte das Appellationsgericht fest, dass
die Beschwerdeführerin binnen Frist den Kostenvorschuss nicht geleistet und keine
Unterlagen für den Beleg ihrer Hablosigkeit eingereicht hat. Die Beschwerde sei damit
dahingefallen. Das Appellationsgericht schrieb das Verfahren als erledigt ab.

Mit Eingabe vom 8. Januar 2018 hat die Beschwerdeführerin "Rekurs" gegen den
"Entscheid vom 9. Dezember 2017" (recte: 29. November 2017) an das Appellationsgericht
erhoben. Das Appellationsgericht hat die Eingabe mitsamt den Akten am 12. Januar 2018
dem Bundesgericht zur Behandlung als Beschwerde weitergeleitet ( Art. 48 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Gegen die Verfügung vom 29. November 2017 ist die Beschwerde an das Bundesgericht
zwar grundsätzlich zulässig (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6, Art. 75, Art. 76, Art. 90 BGG ). Es
fehlt jedoch offensichtlich eine genügende Beschwerdebegründung ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).
Dazu müsste sich die Beschwerdeführerin mit den Erwägungen des angefochtenen
Entscheides auseinandersetzen ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116). In ihrer Eingabe ist ein
Bezug zur angefochtenen Verfügung nur insoweit ersichtlich, als die Beschwerdeführerin
geltend macht, weitgehend mittellos zu sein, was sie mit verschiedenen Unterlagen zu
belegen versucht. Sie wäre jedoch gehalten gewesen, ihre Mittellosigkeit rechtzeitig vor
Appellationsgericht nachzuweisen. Vor Bundesgericht sind ihre neu eingereichten
Unterlagen unbeachtlich ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). Im Übrigen lässt sich ihrer Eingabe kein
unmittelbarer Bezug zur angefochtenen Verfügung entnehmen (sie wirft verschiedenen
Departementen der baselstädtischen Verwaltung Misswirtschaft vor; für sie gehe es um die
Trennung vom Kindsvater).

Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig bzw. sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1
lit. a und b BGG durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten.

E. 3
Es rechtfertigt sich, ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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